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«Stadtvogts», wie oben dargetan wurde. Alljährlich wurde er vom
Kleinen Rate hinter den Bauherren gewählt, bis zum Untergang der
alten Eidgenossenschaft im Jahre 1798. Bruno Amiet.

Reichsdörfer am Blauen

Eine der historischen Tatsachen, die dem Verständnis des modernen
Menschen am meisten Schwierigkeiten bereiten, sind die Herrschaftsverhältnisse

des Mittelalters. In unserer VorsteUung ist der Begriff
Herrschaft untrennbar mit dem Begriff Territorium verbunden: jeder
Herrschaft entspricht ein räumUches Gebiet, auf die sie sich erstreckt.
Gerade dies war aber im Hochmittelalter nicht der Fall. Soweit wir
hier überhaupt von Herrschaft sprechen wollen, bestand sie nicht in
einer räumUchen, sondern in einer personellen Zusammenfassung von
Rechten: in der Person des Herrn wurden grundherrUche, gerichts-
herrUche, fiskalische, militärische, kirchUche und andere Rechte mehr
zusammengefasst, die sich in räumhcher Hinsicht durchaus nicht zu
decken brauchten, sondern sich mit andern Rechten vielfach
überschnitten und kreuzten. Erst im 14. und dann vor allem im 15.

Jahrhundert setzte der grosse Prozess der Territorialisierung der
Herrschaftsrechte ein, indem jeweils der Mächtigste oder Gewandteste in
einem grössern oder kleinern Raum alle die verschiedenartigen
Rechtsbeziehungen und rechthchen Abhängigkeiten in seiner Hand zu
konzentrieren suchte, teils auf legalem, ebenso oft aber auch auf gewaltsamem

Wege.
Mehrfach interessante und zum Teil bisher übersehene Aufschlüsse

über diesen Prozess auf solothumischem Gebiet erhalten wir aus einer

Betrachtung der Entstehung der 1515 von Ritter Arnold von Rotberg
an Solothurn verkauften Herrschaft Rotberg. Von der zwar oft, aber

lange nicht immer zutreffenden Vorstellung ausgehend, dass zu jeder
Burg von Anfang an ein kleineres oder grösseres Herrschaftsgebiet
gehört habe, nimmt die bisherige Literatur durchwegs an, dass Burg
und Herrschaft Rotberg gleichzeitig entstanden seien und immer
zusammengehört hätten.1 Eine genauere Prüfung der leider nicht sehr

1 Als wichtigste Werke seien genannt : F. Eggenschwiler, Die territoriale Entwicklung
des Kantons Solothurn, 1916; B. Amiet, Die solothurnische Territorialpolitik von 1344
bis 1532, 1928/29; E. Baumann, Rotberg, in «Dr Schwarzbueb», 1935.
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zahlreichen Urkunden über Rotberg und die nachmals die Herrschaft

Rotberg ausmachenden Dörfer Metzerlen, Hofstetten, Witterswil und
Rodersdorf lässt indessen die wirklichen Verhältnisse wesentlich
komplizierter erscheinen.

Aus einer Belehnungsurkunde vom 10. Januar 14132 ergibt sich
zunächst, dass zur Burg Rotberg nur ein kleiner Umschwung an Matten,
Weiden und Waldungen gehörte, das, was auch noch in solothurnischer

Zeit das sogenannte «Lehen Rotberg» ausmachte; irgendwelche
herrschaftlichen Rechte waren mit der Burg nicht verbunden. Sie war
ein bischöfliches Burglehen, wie die ganze Reihe der bischöflichen

Burgen am Blauen: Münchsberg, Schalberg, Fürstenstein, Sternenberg.

Sie wurde von den Bischöfen zunächst an die Herren von Hasenburg

verUehen; diese gaben sie als Afterlehen weiter an einen Zweig
der Herren von Rodersdorf, der von da an den Namen von Rotberg
annahm. Als Entschädigung für die Burghut verlieh der Bischof den
Lehensmannen verstreute Rechte und Einkünfte : so besässen die Rot-
berger Zehnten zu Hofstetten, Witterswil, Bättwil, Oberwil, Ütingen,
nebst einer Zahl von Zinsen und Gütern. EigentUche Herrschaftsrechte

übten die Herren von Rotberg nur über den Dinghof Rodersdorf

aus ; er hatte zur Burg Rotberg keine Beziehungen, sondern war
Lehen der Grafen von Pfirt und später ihrer Erben, des Hauses Österreich.

Dass auch die Dörfer Metzerlen, Hofstetten und Witterswil
ursprünglich nichts mit der Burg Rotberg zu tun hatten, zeigt schon die
bekannte Tatsache, dass sie abermals einen andern Lehensherrn hatten:

in allen Urkunden werden sie als Reichslehen bezeichnet. Dazu
ist auch bekannt, seit wann die Rotberger im Genüsse dieses Reichslehens

standen: am 25. Februar 1408 verheh der deutsche König
Ruprecht an die Brüder Arnold und Hans Ludman von Rotberg und den
Freiherrn Rudolf von Ramstein als gemeinsames Lehen die «siben

fryen dörffer» am Blauen: Metzerlen, Hofstetten, Witterswil, Blauen,
NenzUngen, Dittingen und Brislach.3 Eine spätere Kundschaftsaufnahme

vom 30. April 1465 bezeugt auch ausdrückhch, dass erst seit
57 Jahren, also eben seit 1408, die Rotberger über diese Dörfer
verfügten4 (da Rudolf der letzte Freiherr von Ramstein war, ging mit
seinem Tode 1459 das Lehen ganz an die Rotberger über).

2 Trouillat V, S. 236.
3 Kopie im Berner Staatsarchiv, Bischöfl. Archiv.
4 Originalurkunde im Staatsarchiv Solothurn.
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Die Bezeichnungen «die siben fryen dörffer» und «Reichslehen»

geben nun aber auch die wirkUche ursprünghche Stellung dieser Dörfer

an : sie waren Reichsdörfer, wie es sie gerade im Elsass, zu dem das

Blauengebiet geographisch noch rechnete, in recht beträchtUcher Zahl
gab. Die rechtUche Stellung dieser Reichsdörfer war prinzipieU
dieselbe wie diejenige der aus der Schweizergeschichte bekannten Reichsländer

Uri, Hash und anderer. Sie unterstanden unmittelbar dem
deutschen König; für die hohe Gerichtsbarkeit war ein Reichsvogt, hier
wohl der Reichslandvogt im Elsass, zuständig; die niedere Gerichtsbarkeit

mit den zugehörigen Rechten übten die Dorfleute selbst durch
gewählte Dorfvorsteher aus. Nun ist aber etwa aus der Geschichte Uris
bekannt, dass diese Reichsfreiheit nicht ausschloss, dass auswärtige
Herren, weltUche und vor allem geistUche, in diesem Reichsgebiet

grossen Grundbesitz und zahlreiche Eigenleute erwarben, eigene
Beamte einsetzten und so innerhalb der freien Talgemeinde ihre eigene
Herrschaft aufrichteten. War dies schon in einem weiträumigen,
relativ abgeschlossenen Alpental der FaU, so musste die gleiche
Entwicklung noch viel stärker und früher sich in den kleinen, rings von
welthchen und geistlichen Herrschaften eingeschlossenen Reichsdörfern

am Blauen zur Geltung bringen. Der Bischof und das Domstift
Basel, die zahlreichen bischöflichen Ministerialen, die Grafen von
Pfirt und nachmals das Haus Österreich, nicht zuletzt die zahlreichen
Klöster der Stadt Basel, brachten nach und nach den ganzen Grundbesitz

an sich, mit samt den Bauern, die auf den Gütern sassen. Die
grössern Grundherren, vor allem der Bischof, setzten eigene Beamte

zur Verwaltung ihrer Güter ein, die Meier, und errichteten für ihre
Eigenleute eigene Gerichte, die Dinghöfe. Bekannt ist die Dinghofordnung

von Metzerlen,4 deren Bestimmungen deutlich zeigen, dass

es sich dabei um eine ausgesprochen grundherrliche und leibherrliche
Institution handelte, die mit der öffentUchen Gerichtsbarkeit ursprüng-
Uch nichts zu tun hatte. Dieser Dinghof Metzerlen war übrigens ein

pfirtisches, dann österreichisches Lehen, das zuerst die Herren von
Biedertal, dann die Herren von Wessenberg inne hatten, also wiederum

nicht die Rotberger.
Da die Freien wohl restlos verschwanden und die Eigenleute an die

Dinghofgerichte ihrer Leibherren gebunden waren, wurden die freien
Dorfgerichte wohl schon früh überflüssig und gingen ein; schon die
Urkunden des 14. Jahrhunderts tun ihrer nicht mehr Erwähnung, so
dass ihr einstiges Dasein ganz aus Analogien erschlossen werden muss.
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Immerhin ergibt sich aus der erwähnten Kundschaft von 1465 und
einem frühern Rechtshandel vom 12. Oktober 1434,4 dass die Dorfleute
sich doch noch einen kleinen Rest und vor allem das Bewusstsein ihrer
ehemahgen Selbstverwaltung bewahrten : die Verwaltung der KapeUe
im Stein stand nicht dem Inhaber des Kirchensatzes von Metzerlen,
dem Herrn von Neuenstein, zu, sondern den vom Dorfe gewählten
Kirchmeiern. Interessant ist dabei, dass auch in den deutschen
Reichsdörfern die Dorfleute gerade in Kirchensachen am längsten ihre Rechte

zu bewahren vermochten.
Als König Ruprecht 1408 die Rechte des Reiches an die Herren von

Rotberg verlieh, handelte es sich, obwohl die Urkunde von «Twing
und Bann, hohen und niedern Gerichten» spricht, in der Hauptsache
nur noch um das hohe Gericht mit seinen Zugehörden, wie Wildbann,
Wasserrechte usw., ferner einige Bannrechte, wie die Verleihung des

Acherums usw. Immerhin besässen die Rotberger schon früher
ansehnliche Rechte in den drei Reichsdörfern nördüch des Blauen : Zehnten

zu Hofstetten und Witterswil und zahlreiche Güter und Eigenleute,

vor allem in Metzerlen, nebst dem Burglehen Rotberg. Das
Reichslehen bot nun das Band, das diese verstreuten Rechte zusam-
menfasste zu einer wirkUchen Herrschaft, eben der Herrschaft
Rotberg, die somit erst 1408 entstand. Grössere Beispiele, wie sie vor
allem die Stadt Bern in unübertroffener Weise bot, gelehrig befolgend,
machten sich die Rotberger sofort daran, diesen Kern einer Herrschaft
weiter auszubauen auf Kosten Schwächerer. Lehrreich ist hier das

Beispiel der KapeUe im Stein. Noch 1434 bestehen die Dorfleute darauf,
dass die Verwaltung der KapeUe ihnen zustehe und dass Herr Arnold
von Rotberg sie mit Gewalt daraus zu vertreiben suche; schon 1465

aber streiten sich nunmehr die verschiedenen Zweige des Hauses
Rotberg um die Kapelle, von den Dorfleuten aber ist nicht mehr die Rede.

Mit der Verschiebung der Machtverhältnisse änderte sich nun auch
das bisherige Verhältnis zwischen öffentlicher und grundherrUcher
Gerichtsbarkeit. Hatten früher die Dinghöfe die freien Dorfgerichte
verdrängt, so drängte nun die vom Reiche herrührende Gerichtsbarkeit

der Rotberger die Bedeutung der Dinghofgerichte zurück; nicht
mehr der grundherrliche Hofmeier, sondern der Meier der Herren von
Rotberg wird nun der erste Mann im Dorfe. Bezeichnend ist.auch,
dass die Rotberger schon 1462 die vier Dörfer südUch des Blauen,

wo sie keine grundherrUchen Rechte besässen, sondern nur die Reichslehen,

an den Bischof von Basel verkauften.
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Die Konzentration auf das Gebiet nördlich des Blauen mochte
ihnen um so eher angezeigt erscheinen, als sie auch hier nicht
unangefochten blieben. Jahrzehnte hindurch suchten nämhch die benachbarten

Grafen von Tierstein-Pfeffingen die Rotbergischen Dörfer für
ihre Herrschaft Pfeffingen zu usurpieren, ohne dass sie hiefür nur einen

einzigen Rechtstitel hätten vorweisen können, nur auf die reine
Gewalt gestützt. Nur die Inanspruchnahme der Grafen durch grössere
Pläne erlaubte den Rotbergern, sich schliesslich doch zu behaupten.
Mit Rodersdorf verwuchsen die drei ehemaUgen Reichsdörfer so zu
einem geschlossenen kleinen Territorium, das nun wirklich die
Herrschaft Rotberg darstellte, wie sie in der modernen Vorstellung lebt,
wenn sie auch immer noch zahlreiche fremde Rechte in sich schloss.

Die ständig bedrohte Lage der kleinen AdeUgen zwischen den

besitzhungrigen Städten veranlasste aber auch die Herren von Rotberg,
nach relativ kurzem Genuss ihrer Herrschaftsrechte, zum Rückzug
über den Rhein ins adelsfreundhchere Reich. Die Ablösung der Reichs-
lehenschaft, die Arnold von Rotberg von Kaiser Maximilian 1514

erreichte, schuf die formellen Voraussetzungen für den Verkauf der
Herrschaft an Solothurn, das die ganze Herrschaft als freies Eigen
erwarb. Noch einmal wird beim Verkauf ihre Zusammensetzung aus

ursprünghch ganz verschiedenartigen Bestandteilen deutUch
hervorgehoben : Metzerlen, Hofstetten und Witterswil werden als ehemalige
Reichslehen gekennzeichnet, Rodersdorf mit dem Hofe Löwenhausen
als österreichisches Lehen, die bereits zerfaUenen, als Burgstall
bezeichneten ehemaUgen Burgen Rotberg, Fürstenstein und Münchs-
berg als Lehen des Bischofs von Basel. Der Bischof machte übrigens,
wohl als kleine Rache für die mannigfachen Bedrängnisse, die er von
Solothurn erhtten hatte, Anstände, dem Übergang der an sich wertlosen

BurgsteUen an die Stadt als Lehensherr zuzustimmen. Erst 1556

gelangte Solothurn in ihren tatsächUchen Besitz, und zwar nur deshalb,
weil es durch Hinterhaltung eines Restes von 800 Gulden an die
Kaufsumme den Junker Jakob von Rotberg zwang, sich aufs eifrigste beim
Bischof für die Erledigung der Angelegenheit einzusetzen.5

Hans Sigrist.

5 Staatsarchiv Solothum, Ratsmanual 1553, S. 142; Missiven Bd. 31, S. 354; Aktenbuch

Kauf Rotberg.
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